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Schulaufsicht im „Haus des Lernens“:


Teamarbeit in der Schulaufsicht als Basis für Qualitätsentwicklung  (Manuskript, 1997)


Durham Board of Education, der internationale Preisträger der Bertelsmannstiftung 1996, zeigt beispielhaft, wie Schulaufsicht und Schulen bei Qualitätsentwicklung zusammenwirken können: Im Videofilm von Reinhard Kahl betont Mr. Greene, Leiter der Schulaufsicht in diesem Vorort von Toronto, daß sie in der Schulaufsicht zuerst angefangen hatten, im Team zu arbeiten; sie machten eigene Erfahrungen und konnten so ein Beispiel und Vorbild sein für die Teamarbeit von Schulleitungen, von Lehrerinnen und Lehrern und auch unter den Schülerinnen und Schülern in den Schulen ihres Aufsichtsbezirkes. 


Die Bedeutung von Teamarbeit in den Schulen hebt die Denkschrift der Bildungskommission NRW an vielen Stellen hervor, der Teamarbeit in der Schulleitung der Gesamtschule widmet inzwischen sogar das Landesinstitut in Soest erhöhte Aufmerksamkeit durch zielgerichtete Fortbildungskonzepte. Nur für die Schulaufsicht, deren neue Rolle als Beraterin und Evaluatorin Gegenstand zahlreicher interner Fortbildungen und landesweiter Tagungen ist, wurde bisher kein Konzept für Teamarbeit entwickelt. Um diesen Widerspruch zu verstehen, müssen wir zunächst einen Blick auf Auswahl und Arbeitsbedingungen von Schulaufsichtsbeamten heute werfen. 


1. Schulaufsicht heute:  Einzelkämpfertum und Hierarchie


Kaum ein Schulaufsichtsbeamter, vor allem der oberen Schulaufsicht in den Regierungpräsidien,  wurde bisher unter dem Kriterium seiner Teamfähigkeit ins neue Amt berufen. Meist waren die Herren (der Frauenanteil ist marginal) vorher Fachleiter oder Schulleiter, klassische Berufsrollen für Einzelkämpfer. Auch die traditionelle Aufgabenverteilung in der Schulaufsicht - man wird DezernentIn für eine feste Anzahl von Schulen und GeneralistIn für einige Fächer und Aufgabengebiete wie Gesundheitserziehung oder Neue Medien - legt Kooperation nicht ohne weiteres nahe. 


So verstehen sich Schulaufsichtsbeamte traditionell als Einzelkämpfer, „lonely wolves“, die eifersüchtig ihre Reviere und Kompetenzen bewachen und „ihren“ Schulen gegenüber die Obrigkeit vertreten. Seit der Weimarer Republik, manche meinen sogar seit Beginn des 19.Jahrhunderts (Heckel und Avenarius 1986), hat sich die deutsche Schulaufsicht nicht wesentlich geändert. Obrigkeitliche Aufgaben wie die Versetzung und Zuweisung von Lehrkräften, die Zuweisung und Besetzung von Beförderungsstellen, Beurteilung von BewerberInnen auf diese Stellen, Genehmigungen von Fortbildung, von Sonderurlaub, von Teilnahme an Modellversuchen und Programmen verleihen der Schulaufsicht in den Augen der Schulgemeinden und oft in ihrer eigenen Selbsteinschätzung eine Machtfülle, die in seltsamem Gegensatz zur realen Machtlosigkeit im Apparat der Bezirksregierungen steht. 


Dort wird Denken und Handeln von Juristen und Verwaltungsbeamten bestimmt. Pädagogische Schulaufsichtsbeamte der oberen Schulaufsicht sind nur eine kleine exotische Gruppe in einem riesigen Verwaltungsapparat; um dort akzeptiert zu werden,  handeln sie de facto als Mitglied einer bürokratischen Hierarchie und passen sich häufig übertrieben in die Verwaltungsabläufe ein. Rosenbusch beschreibt die Fallstricke dieser Berufsrolle: „Traditionell orientierte Schulaufsichtsbeamte ... beziehen ihre berufliche Selbstvergewisserung vor allem aus Rückmeldungen ihrer Vorgesetzten. Diese nehmen allerdings eher deren Verwaltungsaktivitäten wahr als pädagogische Initiativen vor Ort.“ Im gleichen Aufsatz zitiert Rosenbusch einen Behördenvertreter mit der Feststellung, “er sehe zwischen Bauverwaltung und Schulverwaltung keinen Unterschied“ (Rosenbusch 1993, S.40).


Teamarbeit setzt flache Hierarchien voraus. Die Bezirksregierungen aber sind bis an die Grenze zum Grotesken hierarchisch gegliedert: Jeder Hierarchiestufe ist z.B. eine Farbe zugeordnet: Der Präsident schreibt rot, der Vizepräsident blau, die AbteilungsleiterInnen braun und die DezernentInnen lila - auch schwarz ist hier gestattet. Ganz steil bleibt die Pyramide, und der Innenminister hat 1996 durch die Einführung von „Hauptdezernenten“ als weitere Hierarchiestufe die Steilheit noch verstärkt. Der Entwicklung von Teamarbeit dient diese Struktur nicht, sie wirkt kontraproduktiv.





2. Die Frage der Effektivität


Hartnäckig hält sich das Vorurteil, eine bürokratische Hierarchie arbeite effektiv. Das Gegenteil ist der Fall. Schulaufsichtsbeamte sind  Einzelkämpfer auch in der Verwaltung; sie erledigen alles selbst, während Verwaltungsdezernenten  immer einen Stab von ZuarbeiterInnen haben. Ihre einzigen Arbeitsmittel sind das Telefon und zu. Teil der PC. Sitzen sie nicht am Schreibtisch, sondern sind an einer Schule „vor Ort“, nimmt niemand ihre Anrufe entgegen, notiert Fragen, macht Termine, es gibt bestenfalls einen Anrufbeantworter. Wollen sie selbst eine Nachricht hinterlassen oder müssen sie einen Termin verlegen, gibt es niemanden, der das für sie erledigt. Nichts läßt sich delegieren. Die Kommunikation über Schreib- und Postdienst dauert Wochen, wenn der Schulaufsichtsbeamte nicht abends zuhause selbst schreibt. Die Folgen sind bekannt: SchulleiterInnen verschwenden unverhältnismäßig viel Zeit darauf, „ihren“ Dezernenten zu erreichen; Termine platzen, Besucher machen Wege umsonst, weil niemand sie benachrichtigt, wenn ein Termin nicht einzuhalten ist; eine schnelle Information der Schulen über Telefon oder schriftlich unterbleibt, wenn sie der Dezernent nicht selbst vornehmen kann. Letztendlich sind nur die DezernentInnen gut erreichbar, die viel Zeit mit Verwaltungstätigkeit  verbringen und am Schreibtisch sitzen, aber wenig mit den Schulen vor Ort zu tun haben. 


Eine weitere Quelle von Ineffektivität ist das Aktentransport- und Beteiligungsunwesen „über den Bock“. Der Bock ist ein kleines Regal mit je einem Fach für Akteneingänge und Akten-ausgänge.  Schulaufsichtsbeamte haben, was „draußen“ ziemlich unbekannt ist, bei den meisten Vorgängen keine Entscheidungskompetenz, sondern werden nur „beteiligt“; sie wirken nicht einmal mit, sondern geben nur Stellungnahmen ab oder zeichnen ab, daß sie Kenntnis genommen haben - die Entscheidung treffen Verwaltungsjuristen. Dabei treffen sich nicht etwa die an einer Entscheidung Beteiligten zu einer gemeinsamen Besprechung, sondern jede(r) gibt einzeln schriftlich eine Stellungnahme ab und schickt die Akte dann weiter an den Nächsten.  Dies geschieht bei Beförderungen, Sonderurlaub, Beschwerden, Widersprüchen, Schulverweisen etc. Oft erfährt der oder die einzelne Stellungnehmende gar nicht, was dann am Ende dabei herauskommt.  Die Bearbeitung von Vorgängen dauert oft unverhältnismäßig lange, weil  die Vorgänge in Aktendeckeln  durch Aktenboten von Raum zu Raum transportiert werden, von der Poststelle zur Sachbearbeiterin, von dort zum Schuldezernenten, der Stellung nimmt,  dann zum juristischen Dezernenten, dann wieder - wegen Beteiligung - zum Schuldezernenten, der die Kenntnisnahme durch Unterschrift bestätigt, zurück zur Sachbearbeitung, ins Schreibbüro, wieder zur Sachbearbeitung und endlich zur Poststelle. Es gibt Vorgänge, bei denen die Wege noch stärker verzweigt sind. Die Störanfälligkeit ist hoch: Vorgänge werden gesucht, gehen beim Transport verloren, Dezernenten sind krank oder in Urlaub, Sachbearbeiter wurden erst neu ins Dezernat versetzt, etc. So kann die Entscheidung über eine Notenbeschwerde ein halbes Jahr oder länger dauern. 


3. Schulaufsicht als Mißtrauensorganisation 


Auf der menschlichen Seite wird die Erfahrung von Vereinzelung, Machtlosigkeit und Ineffektivität durch die Erfahrung strukturellen Mißtrauens verstärkt: Stechkarten sichern die Anwesenheit in der „Behörde“. Jede dienstliche Abwesenheit muß vorher mitgeteilt und nachher in Zeiterfassungsbögen nachgewiesen werden. Besuche von Schulen außerhalb des Ortes, in dem die Behörde ihren Sitz hat, sind „Dienstreisen“ und müssen beantragt,  begründet und genehmigt werden. Wenn, was öfter geschieht, Haushaltssperren verfügt werden, dürfen Schulaufsichtsbeamte nur in besonders dringenden Fällen „reisen“, selbst wenn sie auf Erstattung der Kosten verzichten. Es ist nicht übertrieben, wenn man pro Woche ein bis zwei Stunden Arbeitszeit allein für die Abwicklung der Anwesenheitskontrolle bzw. Abwesenheitsrechtfertigung rechnet. Dabei sind die Signale eindeutig: Anwesenheit am Schreibtisch in der Behörde ist die eigentliche Arbeit. Sie wird von den Vorgesetzten wahrgenommen. Die Zusammenarbeit mit den Schulen vor Ort muß eigens beantragt und genehmigt werden. Wie intensiv sie stattfindet, wie erfolgreich sie ist, erfahren Vorgesetzte nicht. 


Dieses strukturelle Mißtrauen kann natürlich durch die Persönlichkeitsstruktur und den Führungsstil von Vorgesetzten gemildert oder verschärft werden.  Wenn z.B. der Umgang mit Informationen als Machtmittel zur Sicherung hierarchischer Positionen eingesetzt wird, statt als Arbeitsmittel, streut dies zusätzlichen Sand ins Getriebe und verstärkt die Erfahrung von Abhängigket und Vereinzelung. So mußten in einer Bezirksregierung eingehende Faxe erst dem Büroleiter und dem Abteilungsleiter vorgelegt und von diesen abgezeichnet werden, bevor sie - in Aktendeckeln, „über den Bock“ - an die Adressaten weiterverteilt wurden. Solche Faxe erreichten die Adressaten oft eine Woche später oder gar nicht. Der Abteilungsleiter glaubte  aber aufgrund der so gewonnenen Informationen seine Mitarbeiter besser kontrollieren zu können. 


In der Mißtrauensorganisation des hierarchischen Apparats kann Information zum Herrschaftsinstrument werden. Sie kann Begünstigten zugeteilt, weniger Beliebten entzogen werden. Mit der Drohung von Informationentzug können Vorgesetzte Druck ausüben, Solidarität verhinden und Kooperation stören. Das Arbeitsmittel Information wird so zweckentfremdet und behindert die Effektivität von Arbeit. 








2. Schulaufsicht im Team- ein Weg zur Entwicklung von Kompetenz und Effektivität 





An Vorschlägen, wie Schulaufsicht verändert werden könnte, mangelt es nicht. Der deutsche Juristentag hat schon 1972 vorgeschlagen, Schulaufsicht und Rechtsaufsicht zu trennen. Wesentlich älter sind Forderungen der Lehrer: Schon 1848 forderte Friedrich Kapp in einem Aufruf die Befreiung der Schule „von der Aufsicht der Geistlichen und Juristen“ ; 1910 druckte die Pädagogische Zeitung den Vortrag eines Lehrers ab, in dem dieser zur Verteidigung der Schule gegen „den politischen Klerus der Bürokratie“ aufrief. 1995 äußert sich die NRW-Bildungkommission in ähnlicher Weise: „Als grundlegende Organisationsempfehlung ist die Trennung der dienst- und rechtsaufsichtlichen Funktionen und Zuständigkeiten von den fachaufsichtlichen Aufgaben vorgesehen ... Die Einrichtung eines staatlichen, gleichwohl unabhängig arbeitenden Pädagogischen Dienstes steht im Zentrum der Leitvorstellungen zur Neugestaltung der Fachaufsicht unterhalb der Ebene der Landesregierung.“ (Bildungskommission NRW 1995, S. 195)


Nachdem nach Erscheinen der Denkschrift zwei Jahre vergangen sind, hat es nicht den Anschein, als ob die Vorschläge des Juristentages oder der Bildungskommission NRW realisiert würden. Bremen hat m.W. als einziges Bundesland bisher diesen Schritt vollzogen. Die heutige Struktur der Schulaufsicht, insbesondere ihre Einbindung in einen übermächtigen Verwaltungsapparat, ist aber ihrer Aufgabe nicht mehr angemessen, wenn man sie so formuliert wie der SPD-Parteitag 1993 in Leverkusen: „Wichtigste Zukunftsaufgabe der Schulaufsicht ist die Unterstützung und Stärkung der einzelnen Schule auf ihrem Weg zu mehr Selbständigkeit und eigenem Profil.“ Deutlicher sagt das die kleine Broschüre des Schulministeriums NRW „...und sie bewegt sich doch!“(1997). Sie spricht von einer „Neuakzentuierung“ des Auftrags der Schulaufsicht, den sie so beschreibt: „Zum Aufgabenbereich der Schulaufsicht gehört es deshalb zukünftig verstärkt, sich in dialogischen Prozessen - durch Beratung und Unterstützung - der Qualitätsentwicklung und -unterstützung der einzelnen Schule anzunehmen. Ihr obliegt es, darüber hinaus die Vergleichbarkeit der Anforderungen und der Arbeitsergebnisse in selbständigeren Schulen landesweit auf einem hohen Qualitätsniveau zu gewährleisten.“(S.8) Mit anderen Worten, die weniger dem Pädagogenjargon entnommen sind: Die Schule hat interne und externe Kunden, die das Recht auf höchste Qualität haben. Diese Aufgabe  erfordert einen anderen Umgang, eine andere Definition von Arbeit  und Effektivität und andere Kompetenzen. Und sie kann nicht von isolierten Einzelkämpfern im Kleinkrieg mit verwaltungsjuristischen Bürokratien erreicht werden. 


Thesen und Perspektiven zur Teamarbeit in der Schulaufsicht


Meine eigenen Erfahrungen mit 20 Jahren Teamarbeit in LehrerInnenteams und in der Schulleitung sowie bei der Beratung zahlreicher Teamschulen möchte ich ergänzen durch Erfahrungen, die ich nun seit zwei Jahren mit Strukturen der Schulaufsicht mache. 


Schulaufsicht im Team heißt, Schulaufsicht neu denken, sich hinwegsetzen über Argumente wie „Diese Behörde ist eben hierarchisch“ oder das beliebte „Das haben wir immer so gemacht.“


1. Es muß deutlich werden, daß Teamarbeit etwas qualitativ anderes ist als die Addition von Einzelkämpfern zum Zwecke, Arbeit zu koordinieren. Um die Vorteile von Teamarbeit tatsächlich zu nutzen, nennt Philipp (1996) sieben Kriterien, die das Team dazu benötigt: 


eine Aufgaben- und Rollen-Verteilung 


ein Ziel


interne Kommunikation


wechselnde Leitung


relative Autonomie und Rahmensetzung


Unterstützung 


Erfolgserlebnisse


2. Die Fortbildung der Schulaufsichtsbeamten müßte sich auf elementare Voraussetzungen für Teamarbeit beziehen: Fortbildung in TZI, Gesprächsführung, Teamtraining und Konfliktmanagement. Eine solche Fortbildung würde SchulaufsichtsbeamtInnen  sowohl für ihre eigene Teamentwicklung wie für die Beratung von Schulentwicklungsprozessen qualifizieren. Schulentwicklung heißt heute Entwicklung von neuen Formen des Lehrens, die von den Lernenden ausgehen, heißt Entwicklung von Konfliktlösungskonzepten (z.B. Mediation), heißt auch Beratung von Schulleitungsteams bei Konflikten. Konfliktlösung in der hierarchischen Variante: „Der Schulleiter hat immer recht“ wird den heutigen Ansprüchen an  Demokratie und Mündigkeit nicht mehr gerecht. 


3. Teams in der oberen Schulaufsicht könnten schulformbezogen und regional gebildet werden, unter Einbeziehung von juristischen und verwaltungsfachlichen MitarbeiterInnen. Eine Teamgröße von 5 bis 8 Personen hat sich als optimal erwiesen: sie verbindet die Menge der Ideen und Erfahrungen, die durch mehrere Teammitglieder eingebracht wird, mit der Möglichkeit, sich schnell zu treffen, effektiv zu arbeiten und eine Gruppen-Identität zu entwickeln. Dabei sollte ein ausgeglichenes Verhältnis von Männern und Frauen angestrebt werden. 


Diese Teams müßten weitreichende Kompetenzen zur abschließenden Entscheidung über die meisten Angelegenheiten ihrer Schulformen erhalten. Sie könnten diese Entscheidungen gemeinsam treffen und dadurch lange Aktenwege vermeiden. Dabei wäre die Priorität der pädagogischen Seite der Schulaufsicht sicherzustellen, bis hin zur Abteilungsleitung, und das Übergewicht der Verwaltung abzubauen. Dann gewinnt die Aufgabe der Qualitätsentwicklung und -sicherung, die der Schulaufsicht heute gestellt ist, die ihr zukommende Bedeutung und läßt sich bewältigen.  


4. Die Teams könnten in ein schulformübergreifendes Netz von Fachgruppen eingebunden werden, wie sie schon heute in Ansätzen bestehen: Für Lehrerausbildung, ausländische Lehrkräfte, Gemeinsamen Unterricht, Neue Medien, Gleichstellungsfragen etc. könnten Beauftrage der Teams über die Schulformen zusammenarbeiten.


5. Information darf nie Machtmittel sein. Für das Schulaufsichtsteam ist sie grundlegendes Arbeitsmittel. Der gleichmäßigen Information aller Teammitglieder muß größte Aufmerksamkeit gewidmet werden. 


6. Eine klare Aufgabenstellung, verbunden mit Kompetenzen, diese Aufgaben auch selbständig wahrzunehmen, wenn die Aufgabe es erfordert, gehört ebenso zur Teamarbeit wie gegenseitige Beratung und Unterstützung. Den Teammitgliedern sollten zwar klare Aufgabengebiete zugewiesen werden, doch Revierdenken („meine Schule gehört mir“) stört Teamarbeit. Stärken müssen genutzt, Schwächen akzeptiert werden. Die gemeinsame Verantwortung für die Qualitätsentwicklung der Schulen im Bezirk müßte an die Stelle eines solchen Revierdenkens treten.  Gegenseitige Akzeptanz und Unterstützung sind wichtig. 


7. Zwischen den regionalen Teams müssen Verbindungen und Netze bestehen, denn viele Aufgaben sind nicht auf Einzelteams beschränkt, z.B. die Personalentwicklung. Sprecher dieser regionalen Teams könnten sich regelmäßig treffen, um Informationen auszutauschen und teamübergreifende Angelegenheiten zu regeln. 


An einigen Beispielen möchte ich verdeutlichen, was ich meine: 


Wenn ich die Aufgabe „Ausländische Lehrkräfte“ habe, dann ist es sinnvoll, im Team darüber zu sprechen, wie die Qualität des muttersprachlichen Unterrichts oder des Wahlpflichtunterrichs in der Muttersprache gefördert werden kann. Wenn die Erfahrungen aus allen Gesamtschulen einfließen, können Dienstbesprechungen und Fortbildungen mit den ausländischen Lehrkräften effektiver geplant und durchgeführt werden. 


Ein anderes Beispiel: Versetzungen und Neueinstellungen. Hier ist es sinnvoll, die Kriterien abzusprechen und sich gegenseitig zu informieren, welche Versetzungswünsche zwischen den Schulen oder Schulformen bestehen. Wenn so alle Informationen zusammengetragen werden, kann am ehesten gewährleistet werden, daß die richtigen LehrerInnen an die richtigen Schulen kommen, d.h. Lehrkräfte, die das Schulprogramm unterstützen und weiterentwickeln. Ausgeschlossen wäre dann, daß gerade solche Lehrkräfte, die das Schulprogramm tragen,  im Zuge „dienstlicher Versetzungen“ von ihren Schulen abgezogen werden, weil ihre Fächer woanders gebraucht werden! Hier wäre ein großer Beitrag zu Qualitätsentwicklung der Einzelschule zu leisten, solange noch das Personalgeschäft in der Hand der Schulaufsicht liegt. 


Ein drittes Beipiel: Personalentwicklung. Nur im Team läßt sich eine umfassende Information über die personellen Möglichkeiten im Bezirk gewinnen, über die Förderung von Frauen und über Fortbildungen, die für künftige Führungskräfte erforderlich sind. Hier muß dann der Blick auch über das regionale Team hinaus auf den Bezirk gerichtet werden.  Auch hier gilt wieder, daß es wichtig ist, den Schulen zu helfen, für besondere Aufgaben die richtigen Personen zu finden und qualifizierte Lehrerinnen und Lehrer auf Führungspositionen aufmerksam zu machen, die ihren Fähigkeiten und Neigungen entsprechen.  


7. Konfliktregelung, das ist eine meiner wichtigsten Erfahrungen, muß ein Thema sein, das das Team bewußt angeht, für das es Verfahren entwickelt. 


Teamarbeit ist kein Selbstzweck. Sie ist nicht nur für die Schulaufsicht selbst da, obwohl funktionierende Teamarbeit das Wohlbefinden der Teammitglieder steigert und auch das Wohlbefinden der SchulaufsichtsbeamtInnen bei ihrer Arbeit nicht ganz unwichtig ist. Teamarbeit ist Voraussetzung für die Bewältigung der neuen Aufgabe der Schulaufsicht: Qualitätsentwicklung und Qualiätssicherung von Schule. Für diese neue Aufgabe bringen die Mitglieder eines Teams ihre unterschiedlichen Kompetenzen ein. Nicht das „Ausbremsen“ der Kompetenteren und die Definition der eigenen beschränkten Sicht als Standard bestimmen mehr die Qualität der Arbeit der Schulaufsicht, sondern Offenheit für neue Ideen und gegenseitige Unterstützung. Aus der Industrie wissen wir definitiv: Teams sind kreativer. Dies gilt auch für Teamarbeit in der Schulaufsicht. Wir können die neuen Aufgaben nur bewältigen, wenn wir Kreativität freisetzen, wenn Teamarbeit gewollt und gefördert wird, insbesondere auch von der Behördenleitung. 
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